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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Gesetz betreffend die Abwehr 
und Tilgung von Tierseuchen geändert wird 

(Tierseuchengesetznovelle 1978) 

Der Na;uionaanat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz VOIIU 6. hUigu'st '1909, RGBl. 
Nr. 177, betreffend die Abwehr und TiLgung von 
Tiel1seuchen, ·zu},etz:t geändert durch d~e Tier
seuchengesetzmQvelle 1974, BGBl. Nr. 141, wird 
w,ie foJgt geändert: 

1. Der Abs. 1 ,des § 4 b hat ZlU lauten: 

,,(1) Für Idie Durchführung Ider tier ärztlichen 
GrenzkQntroille haben ,der Aooender un/d der 
Empfänger aLsGesamtschuldnere~ne Gebühr zu 
entrichten (GlienzkQntrQllgebühr). Die Höhe der 
Gebühr wind vom Bundesminister für Gesundheit 
und Umwdtschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminilster für FinanZJendurch V erQrdn ung 
festgestellt. Sie darf je Tier den Bet1i<1Jg von 200 S 
un,d je 100 kg andel'er Sendungen den Betl1ag VQn 
100 S nicht überste1gen." 

2. Die Z. 9 des § 16 hat ~u lauten: 

"Schweinepest (K13issi.'sche Schwrunepest)". 

3. Nach Z. 12 ,des § 16 Sind ldie Z. 13, 14 und 
15 folgen:den WQrclautes einzufügen: 

,,13; Afrlikaruische Schweinepest; 
'14. V~ikuläre V:imlisseurne der Sch~;etirue; 
15. Psiotakose." 

4. Nach Abs. 2 ,des § 25,a ist ein Abs. 3 folgen
den WQrtlautes e~nz'ufügen: 

,,(3) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann auch hei 'J1ierseuchen, für die 
keine amoliche Sch'utz~mpif.ung (§§ 31 his 46) VQr
gasehen ust, Ibei Gefahr !der Weiterverbreitung im 
Inla'nid ,die Schutizlmpfung Ider für ,eine beSlt·immte 
Seucheempfänglidren Tiere :anQrrdnen." 

5. Der Abs. 5 des § 42 hat ZU Lauten: 

,,(5) Für die TötullJg eines wutkranken oder 
ver1dächtigen IHuch~es oder Dachses kann ;der 

Lanldshauptmann leine Prärme bis zum Höchstbe
'tr,ag,e VQn 150 S 'gewähren." 

6. Die Oberschr·iftdes § 43 hat ZlU ILa'uten: 

"Schweinepest (K:1as9fsche Schweinepest) und 
Schweineseuche. " 

7. Nach § 43 a sind die §§ 43 bund 43 c samt 
überschrift ifQlg:enden W:ortLauteseinzufügen: 

"Afrikanische Schweri-n'epesJ! 

§ 43 b. (1) Wird di,e ,afrikani,sche Schweinepest in 
einem Schweinebestand amtlich fesugesteHt, sO' hat 
der Lan'deshauptmann :die Tötung des verseuchten 
BestJan:des :anzuQndnen. 

(2) Der Bundesmini,ster für Gesundheit UThd 
Umwelvschuuz hat, wenn dias zur Tilgung der 
Sieuche (Albs. 1) erfQl'Iderlich isrt, die Tötung der 
Schweine in Betrieben a'nz:UQrdnen, in welchen 
sich 'ein (lider mehrere 'anlsteckun~sverdächtige 
Schweine befil1lden. 

(3) Als anstieckungsverrdächtig gelten 'alle 
Schweine, die ,innerhalb der letzten 30 Tage durch 
Unterbringung in Thicht ,abgesonderten Stallungen, 
durch BenütZJUng gemein&aaner Weiden oder beim 
Tran~port mit kranken Schweinen oder m~t Teilen 
bzw. AbfallstQffen sQlcher Schwdne in Berührung 
gekommen sind. 

V e os ,ik u I ä r e Vi ,ru S 5 e u c he der 
Schwe'inle 

§ 43 c. (1) Wird die ves,ikuläre Virusseuche der 
Schwein,e in einem Schweinebestand a;mtlich festge
stellt, iSO' hat ,der Bundesmil1lister für Gesundheit 
und Umweltschutz ,die Töuul1lg 'a1Ller Schweine des 
veliseuchten BestandesanZJUQrrdnen, wenn dies zur 
raschen 'f.ilgung ider Seuche erfQlideruich :iSt. 

(2) Ah .ansteckungsv,elldächti,g gelten alle 
Schweine, die ~nnerhailb der letzten 40 Tage durch 
Unterbringung !in nlichta:bgesoirudernen StlaI1ungen, 
durch Benützung gemeinsamer Weüden oder beiim 
Tran'sport mit hanken Schweinen oder mit Teilen 
bzw. AbfallstQffen 'sQlcher SchWleüne in Berührung 
gekommen sind." 
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2 813 der Belilrugen 

8. Nach § 45 a ist ein § 45 b samt überschrift 
fo~genden W'0rtlautes einzufüg,en: 

"P iS i It t a k '0 se 

§ 45 b. (1) A}s Papatgeien rund 'Siltniche sind aUe 
Vögel Ider ~m 'zool'0gischen System zur Ordnung 
Psiutaciformes ,gehörenden A~ten lanzuSlehen. 

(2) Der Besitzer hat dJie unter Sperre (§ 24) 
stehenden Vögel (Abs. 1) lelner in ,der Regel 30-
bis 45tägigen Behandlung nach We'isung ,Ier Be
zirksv·erwaItutljg'sbehö!'lde auf ISleine Kosten zu· 
unoerziehen, wenn er nich,tdiie Tö.tung ,des Be
standes vorzieht. 

(3) Der Erfolg ,der Behanldlung list durch ent
sprechende mikrobiologische Untersuchungen, vor 
aLlem von Kotproben, 'zu kontrollieren, die 
frühestens fÜnlf Tatge nach Beendigung der Be
!hand1ung zu entnehmen sind. Ist bei der Kon
trolle der Krankheitser,reger n'0ch nachweisbar, 
so ist ·die Behand1ung fortzusetzen, wenn der 
Besitzer nacht ·die Tötung der T,iere -v;orzieht. 

(4) Zur Feststellung des VorLiegens von Infek
tionen mit dem Erreger ,der Psittakose hat die 
Bezirksverwaltlungsbehörde bei V,erdacht Revi
sionen in Ziergeflügelbeständen vor~unehmen. 

. (5) Der Bundesminister für Gesundhe1t und 
Umweltschutz hat .die Bestimmungen ldies'es Bun
desgesetzes betreffend Psitltakos'e bei Papageien 
unld Sittichen 'auch a,uf anderen Voge1arten auszu
:dehnen, wenn ai,es im Inter·eslse der Seuchen
tilgung und des Schutzes ,der menschlüchen Ge
sunidheiJt erforoerlich ast. 

(6) AllS ansteckUIllg'sverdächtig geilten Papageien 
und Sitltiche, die innerha,lh Ider letzten 40 Tag,e 
durch Unterbringung in nicht abgesonderten 
Räumen oder beim Transport mit kranken Papa
geilen oder Sitcichen in Berührung gekommen 
sind." 

. 9. Die Z. 1 dies §41 hat zu entfallen. 

10. Der Albs. lides § 48 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bund hat nach den §§ 50 bis 58 Ent
schädigungen ,für Vermögensnachtei:1e zu Leisten, 

1. wenn Einhufer, Wiederkäuer, Schweine und 
Geflügel, lau'Sgenommen ·den FaJJ !des § 39 (Räude 
der Binhufer), 

a) auf Grund ein'er behördl,jchen Ano!'ldnung 
:getötet worden oder 

b) nach Ano!'ldnung der TötunJg v.erendet oder 

. . c) nach Anzeig.e, der Zuziehung ·eines Ti,er
arZites und F'eststellung :des Seuchenfalles 
vefiemIet oder 

'd) info~geei:ner behöl1dlich angeordneten Imp
fung verendet sind oder 

'e) ,datdurch verendet ~ind, ,daß eine Impfung 
nach § 31 AJhs. 4 untersagt wO!'lden list; 

2. wenn eine Person inlfolge VerhäIllgung einer 
Sperre WIegen Maul- und Klauenseuche in ihrem 
Erwerb behindert worden .ist; 

3. w,enn Gegenstände mit Ausnahme von Dün
ger im Zuge einer behördlich ;angeol'dneten Des
infektion (§ 24 Abs. 3) heschädlgt odervemichtet 
w01"den slirnd." 

.t\rtikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz trwt ~m XXXXXXXX 
xxx X in Kraft. 

(2) Mit der VolllJiehung ldieses Buntdesgesetzes 
ist der BUIl!desminister für Gesundheit und Um
weltsch'llltz, hinsichdich des Art. I Z. 1 im Einver
nehmen mit ,dem B:undesministerfür Finanzen, 
betraut. 
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813 ,der Beilagen 3 

Erläuterungen 

. I. Allgemeines 

Im 'zentraleuropäischen Raum ist die Tollwut 
derzeit sehr v:et1breitet. Auch in österr,eich zeig;t 
sich ein verstärktes AuftI"eten solcher FäHe. Nach 
Meinung der Fachleuteilst ,die Bekämpfung der 
Tollwut nur durch eine .entsptech;erude Verringe
rung der,FuchspopuJation möglich. 

Durch El1höhu11!g der Abschußprämie für Füchse 
im vorliejgenden Entwurf 'Soll die Motivation zum 
vermehrten. Abschuß von Füchsen gegeben wer
den. 

Gleichzeitig soll auch ,eine Entschäidi.gung für 
wegen Wuterkranku11!g getötete Nutztiere ein
geführt WieI"den, da ein besol1idel1eS volksgesund
heioliches Interesse besteht, erkrankte Ha.ustiere 
umgehend2Ju töten und unschädlich ~u besei.tigen. 

Bei dieser Gelegenheit ist vorgesehen, einige 
Ä11lderungen bzw. Er~änzungen 211m Tlierseuchen
gesetz im vorliegenen Erutwurf vorzunehmen, 
deJ:"ien Notwel1idigkeit ~ichaus ,den Erfahr,ungen 
der.letz:ten Jahre gezeigt hat: 

1. Erweiterung Ider Liste der anz'e~gepflichcigen 
Ti eI".seuchen j 

2. Scnaffungder Möglichkeit, amtliche Schutz
im:pf1ungen nicht nur bei Gefahr einer 
SeucheneinschJeppung :a;us ,dem Ausland, son
deni auch zur Verhinderung der Weiterver
breitung von Tierseuchen im -Inland anzu
oI"dnen; 

3. Erhöhung der aus 'dem Jiahre 1954 stammen
Iden Höchstgrenzeder Gebühren für di,e 
g,renztierärztLiche Abfertigung. 

Die Kompetenz des Bundes rur ErlaSlSung 
eines Bundesgesetzes, mit dem in vorliegendem 
EntW'tlrf vorgesehenen Inlhaltergibtsich aus 
Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG (Veterinärwesen). 

H. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

ZuZ.l: 

Die derzeit 19ü1tige Höchtsgreruze für Grenz
kontrollgebühren stammt laus ,dem Jahre 1954. 
Zwecks Nachziehungder derzeit eingehobenen 
Gebühren i1st eine entsprech·ende Novellierung des 
§ 4 b erfordenlich. 

Zu Z.2 und 6: 

Zur Angleichung 'an die ,inteI'lllationale Nomen
kl:anur und wegen der besseren Unterscheidung 
von der !atrika!ni'schen Schweinepest wird die 
"Schweinepest" ZJusätzlich ,ails "KIas~ische Schweine-
pest" bezeichnet. . 

Zu Z. 3, 7 und 8: 

Die Aufnahme der a f r,j ka n i s c h e n 
S 'c h w ein e pe s It und der Ve s i k u 1 ä ren 
Vi ru S'S eu c h ,e ,d er Sc h w e,i n e ,in die 
Reihe ,der ,nach ,dem 11ierseucheng,esetz an~eige
pflichtigen Tierseuchen erfolgt vor aJ,lem im Hin
blick auf ,d~e Verpflichru11iS'en österreichs gegen
ilber ,dem Intern3ltionalen. Tliel'lSeuchenamt in 
Paris, :dessen Mitglied österreich seit dem Jahre 
1928 ist. 

Die afrikanische Schweinepest war überdies 
schon einmal bis nach OberioaHen vorgedrungen 
ul1idbedrohte von dontaUIS unmittelbar öster
reich. Derzeit herrscht sie nach w~'e vor auf der 
Iber~schen Halbinsel und 'stellt eine !Ständige, 
wenn auch nur mittelba,re, Bedrohung Mittel
europas dar. Die vorliegel1iOOn Bestimmungen 
sollen es ermöglichen, ,die afrikanische Schweine
Pel.>t im Ernstf!aU zu hekä!mpfen. 

Die Bedeunung <der V e s i k u 1 ä ren V i r u s
se u ehe ,d ,e r S eh w :e i n e n,je~ daroin, daß 
sie von der Maul- und Klauenseuche klinisch rucht 
zu untersche~den ~st. Bis zur Abklärung im Labo
ratorium müßten daher nach ,der derzeiroigen 
Gesetzeslage a.hle Verdach1lfälle von Vesikulärer 
Virusseuche veterinärbehördl,ich wie Maul- und 
Klauens'euche behandelt werden, ':wch wenn es 
auf der Han,d .liegt, -daß es Fälle von Vesikulärer 
Viruss,euch,esind. ' 

Die vOljgesehenen RechtsV'orschl'irten sollen 
einel.'lSeit!s ,den VerpHichtu11i~engegenüber dem 
InternationaLen Tierseuchenamt und der Euro
päischen Maui- UiI1d Klauenseuch'ekommission 
Rechnung itra~en,ander,erseits aber die Veterinär
behörde ,in die Lage versetzen, die Vesikuläre 
Virusseuche der Schweine a,l'S solche V'eterinärbe
hördillich ,zu behandeln. 

Die vorgesehene fakulta1live Tötung ist nur 
für seltene ,Ausnahmefälle vOI"ß'esehen, etwa wenn 
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ein einziger Seumenfall ein unvel'1hä<1tnismäßig 
großes Exporohemmnis darstehlen sollte. 

Die Aufnahme der P 's ä t ta k 0 sein idie 
Reihe der nam dem Tierseumengeseltz 'bekämp
fungspflimtJigen Ti<erseuchen el'1Smeint vor ,allem 
mit Rücksimt -auf die Gefähroung des Mensmen 
ge/boten. Da hekannt ist, daß Ider Erreger der 
Psättakose aum bei anderen Vögeln 'auftreten 
kann un,d ,insbesondere Arbeiter in Betrieben, die 
,im mit Ider Haltung und Smlachtung von 
WasS'cngetlügel und Puten <befassen, gefähl'det sein 
können, sohl die Veterinärbehörde ermächtigt 
weliden, di·e Bestimmungen betJreffend ,die Ps,itta
kose nötigenhlls aumauf andere Vögel ;a1\S Papa
geien un'd Sitcime 'auszudehnen. 

V~neiner amtlimen Tötung ider ,infiz'ierten 
Bestände W'uflde aus folgenden Grüniden abgesehen 
i.lllld 'eine amtlim angeor,dnete BehandJlung vor
gesehen: 

1. Die Keulung ii~t bei einer Seume wie der 
Psvttakose, bei Ider v·~cle latent infizierte 
Tiere beobamtet werden, weIlÜgzielführend 
und llnra tione1l. 

2. PtiViate Ziervo:ge1beS'j,tzer, für idie das Tier 
einen ideellen Wert ,darste1k, werden von sim 
aus ,einer Behandlung ,den Vorzug geben und 
Händler l.a,ssen zum Teil iihre Tiere smon 
jetzt im eigenen Interessebehandeiln. 

Die Kos.ten Ider amclim a1l1)geondneten Behand
lung trägt ,gemäß § 61 Abs. 5 des T:ierseumen
gesetzes der Tieflbeslitzer. 

ZuZ.4: 

Amtliche Schutzimpfungen ,däenen dem Smutz 
der T,i-ere neiLs V'Olr Ansteckung im Inland herr
;cheooer Seumen, iteillS Ider Verhinderung von 
Seueheneinschleppungen !;l;US ,dem Ausland. Die 
vorgesehene Ergänvimg des § 25 a steLlt nur ein,e 
rechtlime Bereinigung einer berei.ts ,geübten 
Praxis dar. 

ZuZ.5: 

Die derveitige Hömstgrenze für Absduuß
prämien wurdei,in J achre 1949 festgesen:zt. In
folge destast 10jährigen Freiseins Osterreims 
von ,der Wutkrankheät fehlte es 'an einem kon
kreten An,laß, die Hömstgrenzen für Absmuß
prämien zwi'schendUJrm zu erhöhen. Die ,derzei
bigen Sätze bieten keinerleä Anreiz mehr für eine 
Dezimierrm!g der 'Fuchspopuliation. Künftighin 
wenden neben' den erhöhten Prämien Ides Bundes 
wevterhindäe Län:dervusmüsse im hisherti,gen oder 
sog,ar ,im erhöhten Ausmaß nötig sein. 

ZuZ.9: 

Die Bestimmung -der Z, 1 des § 41 ist entbehr
lich unld 'soll w~gender allenfalls ~im ergebenden 
übersmne~dung mit Z. 2 im Interesse der Remts
simerheit 'entfallen. 

Zu Z.10: 

Das Tierseuchengesetz ,stammt im wesentlimen 
aus dem Jahl'e 1909. Im Milltelpunkt des vete
il'inärbehörtclliichen Interesses ~m Zusammenhang 
~t der Wutkrankheit ~tanden ,damals Hund und 
I(:atze. Für W,~Ld war eine Anzeigepflimt gar nimt 
vorgesehen, 'und aum die Lln:dwirtschaftlimen 
Nutztiere wunden wegen ·ihrer geringeren Gefähr
limkeit für Iden Mensm'en kaum beaChtet. 

Heute fühlt sim der Mel1!sm aum von einem 
wutkranken Rind oder Smwein bedroht. Zum 
Smutz des menschlimen Lebens ullid der GesU11'd
heit ,ist es 'dahererforderIim, gegebenenfaNs aum 
kranke Rinder oder Smweine zu töten. In diesem 
Ealle soll wie bei anderen hehöl'dJ<im ang-eodneten 
Tötungen: eine Entsmädi.gung zu [eillten sein. 

III. Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen des vorliegen
den Gesetzentwurfes s:tnd im 'einzelnen nicht genau 
abzusm:itzen. Durm Idie im neuen § 43 b ent
haltene El'1mämtigung, zU'sätzjlich aum v,erdämtige 
Schweinebestände zu keulen, läßt bei ober
fiächlicher B'etrachlJUng auf Mehrausgaben 
schJEeßen. Es j",t jedoch auf Grund ,der im Aus
Land gemamten Erfahrungen anzunehmen, daß 
dadurm die aJrikanische Smweinepest r,ascher 
und für den Bund hilliger getilgt wel'den kann, 
als wenn, so w;iee's jetzt gesmähe, nur die Be
stimmungen Ides § 43 angewendet WÜl1den. 

Gewisse Mehflaufwendungen f:üu- den B·und 
werden ,durch die Erhöhung der Atbsmußprämie 
für F,ümse und durm die Einbeviehung der 
wegen Wut !getöteten Tiere in ,die Entsmädigung 
erwachsen. 

Die vorgesehene Änderung des § 4 b läßt 
hingegen steigende Mehreinnahmen ,erwarten. 

Im'gesramt ,ilst daher anzunehmen, :daß die zu 
erwarten;den Mehreinnahmen 'aUJSden Gebühren 
nach § 4 h den vomussimclichen Mehrausgaben 
entspremen werden, 'sodaß fiir den Bund keine 
zusätzlimen fi.nalUziellen Bela'stungenentstehen. 
Ebenso .ergibt simaus der Gesetzweroung des 
El1Itwurfes kein personeller Mehrbedarf. 
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